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Haushaltssatzung 2024 vom 19.12.2023 und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Hünxe 

 
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 13.04.2022 (GV.NRW S. 490) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom 13.03.2024 fol-

gende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraus-

sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leis-

tenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 38.800.000 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 42.050.000 € 
 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 34.173.893 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufende 
Verwaltungstätigkeit auf 36.342.681 € 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit 6.450.237 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 21.760.200 € 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 15.250.000 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 1.030.699 € 
festgesetzt. 
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§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.250.000 € fest-

gesetzt. 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künf-

tigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.400.000 € festgesetzt. 

 

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnis-

plan wird auf 3.250.000 € festgesetzt. 

 

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

5.500.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 Steuersätze 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 325 v.H. 
 
 1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 600 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf  510 v.H. 
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§ 7 

Haushaltssicherungskonzept 
 

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt. 
 
 

§ 8 
Weitere Regelungen 

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungser-

mächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich: 

 a) alle internen Verrechnungen, 

 b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €, 

 c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu  20.000 €, 

 d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu  
  40.000 €. 

 Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entschei-

det der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht. 

 

2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" versehenen Planstellen werden beim Aus-

scheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt. 

 

3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 KomHVO NRW wird auf 

1.500 € festgesetzt. 

 

4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt. 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe  
 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Ver-

waltungsbehörde in Wesel mit Schreiben vom 29.04.2024 angezeigt und von diesem zur Kenntnis genommen 

worden. 

 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2024 im Rathaus 

in Hünxe, Dorstener Str. 24 während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

das Land NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 

mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 
gez. 
Dirk Buschmann 
Bürgermeisters der Gemeinde Hünxe  
Hünxe, den 06.06.2024 

 


